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Ziviischutz im Völkerrecht
Die Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen

(Texte français voir page 22)

ve. Nachdem der Nationalrat in der
Sominersession die Zusatzprotokolle
zu den Genfer Abkommen von 1949
genehmigte, hat nun auch der Ständerat

in der laufenden Herbstsession
diesem Abkommen zugestimmt. Die
Schweiz kann die beiden Zusatzprotokolle

ratifizieren. Das erste
Zusatzprotokoll gilt für internationale
Konflikte. Es soll vor allem den Schutz der
Zivilbevölkerung gegen die Auswirkungen

der modernen Kriegsführung
verbessern.
Das zweite Zusatzprotokoll bezieht
sich auf innerstaatliche Konflikte. Es
erweitert den Schutz für Personen, die
sich in der Gewalt der jeweils feindlichen

Partei befinden; ausserdem soll
es dazu beitragen, dass Verwundeten
und Kranken besser geholfen und die
Zivilbevölkerung, besonders die Kinder,

besser geschützt werden kann.
Die Landesregierung hat in der
Botschaft über die Zusatzprotokolle zu
den Genfer Abkommen zum Bereich
«Zivilschutz» festgehalten:

«Die Bestimmungen des Protokolls
über den Zivilschutz konnten -
insbesondere weil die Materie für das

Kriegsvölkerrecht neu ist - erst nach
langen und zähen Verhandlungen
verabschiedet werden. Die Abgrenzung
der Aufgaben des Zivilschutzes und
der Schutz der militärischen Einheiten,

die den Zivilschutzorganisationen
zugeteilt sind, zählten zu den schwierigsten

Problemen, die es zu lösen
galt. Hinzu kam der erschwerende
Umstand, dass mehrere Staaten kein
besonderes Interesse an einem wirksamen

Schutz der Zivilschutzorganisationen

zeigten, sei es, weil sie selber
keine Zivilschutzorganisationen besitzen,

sei es aus Angst, dadurch die
militärischen Operationen zu stören
und die Widerstandskraft von an
einem bewaffneten Konflikt beteiligten
Parteien zu stärken, gegen welche die
militärischen Operationen gerade
gerichtet wären. Dank intensiver
Verhandlungen innerhalb der Arbeitsgru-
pen, in denen die schweizerischen De¬

legierten eine beachtliche Arbeit
leisten konnten, war es möglich,
ausgewogene Lösungen zu finden. Für die
Schweizer sind diese im Kriegsvölkerrecht

erstmals vollständig festgehaltenen

Schutzregeln von grundlegender
Bedeutung.»

Die Zivilschutzartikel im Wortlaut
Nachfolgend publizieren wir die Artikel

61 bis 67; sie betreffen den Bereich
Zivilschutz.

Artikel 61 Begriffsbestimmungen und
Anwendungsbereich

Im Sinne dieses Protokolls
a) bedeutet «Zivilschutz» die Erfüllung

aller oder einzelner der
nachstehend genannten humanitären
Aufgaben zum Schutz der
Zivilbevölkerung vor den Gefahren und
zur Überwindung der unmittelbaren

Auswirkungen von Feindseligkeiten

oder Katastrophen sowie zur
Schaffung der für ihr Überleben
notwendigen Voraussetzungen.
Diese Aufgaben sind

i) Warndienst;
ii) Evakuierung;
iii) Bereitstellung und Verwaltung

von Schutzräumen;
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iv) Durchführung von
Verdunkelungsmassnahmen ;

v) Bergung;
vi) medizinische Versorgung ein¬

schliesslich Erster Hilfe und
geistlichen Beistands;

vii) Brandbekämpfung;
viii) Aufspüren und Kennzeichnung

von Gefahrenzonen;
ix) Dekontaminierung und ähnli¬

che Schutzmassnahmen;
x) Bereitstellung von Notunterkünften

und -verpflegungsgü-
tern;

xi) Notdienst zur Wiederherstel¬
lung und Aufrechterhaltung der
Ordnung in notleidenden
Gebieten;

xii) Notinstandsetzung unentbehrli¬
cher öffentlicher
Versorgungseinrichtungen;

xiii) Bestattungsnotdienst;
xiv) Hilfsdienste bei der Erhaltung

lebensnotwendiger Objekte;
xv) zur Wahrnehmung jeder Aufga¬

ben erforderliche zusätzliche
Tätigkeiten, zu denen auch
Planung und Organisation
gehören;

b) bedeutet «Zivilschutzorganisationen»
die von den zuständigen

Behörden einer am Konflikt beteiligten
Partei zur Wahrnehmung einer

der unter Buchstabe a genannten
Aufgaben geschaffenen oder
zugelassenen Einrichtungen und anderen

Einheiten, die ausschliesslich
diesen Aufgaben zugewiesen und
ausschliesslich dafür eingesezt
werden.

c) bedeutet «Personal» der
Zivilschutzorganisationen die Personen,
die eine am Konflikt beteiligte Partei

ausschliesslich der Wahrnehmung

der unter Buchstabe a
genannten Aufgaben zuweist, darunter

das Personal, das von der
zuständigen Behörde dieser Partei
ausschliesslich der Verwaltung die¬

ser Organisationen zugewiesen
wird;

d) bedeutet «Material» der Zivil¬
schutzorganisationen die Ausrüstung,

Vorräte und Transportmittel,
welche diese Organisationen

zur Wahrnehmung der unter Buchstabe

a genannten Aufgaben
verwenden.

Artikel 62 Allgemeiner Schutz
1. Die zivilen Zivilschutzorganisationen

und ihr Personal werden nach
Massgabe der Bestimmungen dieses
Protokolls und insbesondere dieses
Abschnitts geschont und geschützt.
Ausser im Fall zwingender militärischer

Notwendigkeit sind sie berechtigt,

ihre Zivilschutzaufgaben
wahrzunehmen.

2. Absatz 1 findet auch auf Zivilpersonen

Anwendung, die den zivilen
Zivilschutzorganisationen nicht angehören,

aber einem Aufruf der zuständigen

Behörden Folge leisten und unter
deren Leitung Zivilschutzaufgaben
wahrnehmen.
3. Gebäude und Material, die zu
Zivilschutzzwecken benutzt werden, sowie
Schutzbauten für die Zivilbevölkerung
fallen unter Artikel 52. Zu
Zivilschutzzwecken benutzte Objekte dürfen

nur von der Partei, der sie gehören,

zerstört oder zweckentfremdet
werden.

Artikel 63 Zivilschutz in besetzten
Gebieten

1. In besetzten Gebieten werden den
zivilen Zivilschutzorganisationen von
den Behörden die zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben erforderlichen
Erleichterungen gewährt. Ihr Personal
darf unter keinen Umständen zu
Tätigkeiten gezwungen werden, welche
die ordnungsgemässe Wahrnehmung
dieser Aufgaben behindern würden.
Die Besetzungsmacht darf die Struk-

Artikel 52 Allgemeiner Schutz
ziviler Objekte

1. Zivile Objekte dürfen weder
angegriffen noch zum Gegenstand
von Repressalien gemacht werden.
Zivile Objekte sind alle Objekte,
die nichtmilitärische Ziele im Sinne
des Absatzes 2 sind.

2. Angriffe sind streng auf militärische

Ziele zu beschränken. Soweit
es sich um Objekte handelt, gelten
als militärische Ziele nur solche
Objekte, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit, ihres Standorts, ihrer
Zweckbestimmung oder ihrer
Verwendung wirksam zu militärischen

Handlungen beitragen und deren
gänzliche oder teilweise Zerstörung,

deren Inbesitznahme oder
Neutralisierung unter den in dem
betreffenden Zeitpunkt gegebenen
Umständen einen eindeutigen
militärischen vorteil darstellt.

3. Im Zweifelsfall wird vermutet,
dass ein in der Regel für zivile
Zwecke bestimmtes Objekt, wie
beispielsweise eine Kultstätte, ein
Haus, eine sonstige Wohnstätte
oder eine Schule, nicht dazu
verwendet wird, wirksam zu militärischen

Handlungen beizutragen.

tur oder die personelle Besetzung dieser

Organisationen nicht in einer Weise

ändern, welche die wirksame Erfüllung

ihres Auftrags beeinträchtigen
könnte. Von diesen Organisationen
darf nicht verlangt werden, den
Staatsangehörigen oder Interessen
dieser Macht Vorrang einzuräumen.
2. Die Besetzungsmacht darf die zivilen

Zivilschutzorganisationen nicht
verpflichten, zwingen oder anhalten,
ihre Aufgaben in irgendeiner für die
Zivilbevölkerung abträglichen Weise
wahrzunehmen.
3. Die Besetzungsmacht kann aus
Sicherheitsgründen das Zivilschutzpersonal

entwaffnen.
4. Die Besetzungsmacht darf Gebäude
oder Material, die Zivilschutzorganisationen

gehören oder von diesen
benutzt werden, nicht zweckentfremden
oder requirieren, wenn diese
Zweckentfremdung oder Requisition der
Zivilbevölkerung zum Nachteil gereicht.
5. Sofern die allgemeine Vorschrift
des Absatzes 4 weiterhin beachtet
wird, kann die Besetzungsmacht diese
Mittel unter folgenden besonderen
Bedingungen requirieren oder
zweckentfremden:

a) Die Gebäude oder das Material
werden für andere Bedürfnisse der
Zivilbevölkerung benötigt und

b) die Requisition oder Zweckentfremdung

dauert nur so lange, wie
diese Notwendigkeit besteht.

6. Die Besetzungsmacht darf
Schutzbauten, die der Zivilbevölkerung zur
Verfügung stehen oder von ihr benötigt

werden, nicht zweckentfremden
oder requirieren.

Artikel 64 Zivile Zivilschutzorganisa¬
tionen neutraler oder
anderer nicht am Konflikt
beteiligter Staaten und
internationale
Koordinierungsorganisationen

1. Die Artikel 62, 63, 65 und 66 finden
auch auf Personal und Material ziviler
Zivilschutzorganisationen neutraler
oder anderer nicht am Konflikt beteiligter

Staaten Anwendung, die im
Hoheitsgebiet einer am Konflikt beteiligten

Partei mit Zustimmung und unter
der Leitung dieser Partei Zivilschutzaufgaben

nach Artikel 61 wahrnehmen.

Einer betroffenen gegnerischen
Partei wird so bald wie möglich von
dieser Hilfe Mitteilung gemacht. Diese

Tätigkeit darf unter keinen
Umständen als Einmischung in den Konflikt

angesehen werden. Sie soll
jedoch unter gebührender Berücksichtigung

der Sicherheitsinteressen der
betroffenen am Konflikt beteiligten
Parteien ausgeübt werden.
2. Am Konflikt beteiligte Parteien,
welche die in Absatz 1 genannte Hilfe
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erhalten, und die Hohen Vertragsparteien,
die sie gewähren, sollen

gegebenenfalls die internationale Koordinierung
dieser Zivilschutzmassnahmen

erleichtern. In diesem Fall findet dieses

Kapitel auf die zuständigen
internationalen Organisationen Anwendung.

3. In besetzten Gebieten darf die
Besetzungsmacht die Tätigkeit ziviler
Zivilschutzorganisationen neutraler oder
anderer nicht am Konflikt beteiligter
Staaten sowie internationaler
Koordinierungsorganisationen nur dann aus-
schliessen oder einschränken, wenn
sie die angemessene Wahrnehmung
der Zivilschutzaufgaben mit eigenen
Mitteln oder den Mitteln des besetzten

Gebiets sicherstellen kann.

Artikel 65 Ende des Schutzes
1. Der Schutz, auf den zivile
Zivilschutzorganisationen, ihr Personal, ihre

Gebäude, ihre Schutzbauten und
ihr Material Anspruch haben, darf nur
dann enden, wenn sie ausser ihren
eigentlichen Aufgaben den Feind
schädigende Handlungen begehen
oder dazu verwendet werden. Jedoch
endet der Schutz erst, nachdem eine
Warnung, die möglichst eine
angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben

ist.
2. Es gilt nicht als eine den Feind
schädigende Handlung,
a) wenn Zivilschutzaufgaben unter

der Weisung oder Aufsicht militärischer

Dienststellen durchgeführt
werden;

b) wenn ziviles Zivilschutzpersonal
mit Militärpersonal bei der
Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben
zusammenarbeitet oder wenn einige

Militärpersonen zivilen
Zivilschutzorganisationen zugeteilt sind;

c) wenn die Wahrnehmung von
Zivilschutzaufgaben auch militärischen
Konfliktsopfern, insbesondere den
ausser Gefecht befindlichen, zugute
kommt.

3. Es gilt auch nicht als eine den Feind
schädigende Handlung, wenn das zivile

Zivilschutzpersonal leichte
Handfeuerwaffen trägt, um die Ordnung
aufrechtzuerhalten oder sich selbst zu
verteidigen. In Gebieten, in denen
Kämpfe zu Land stattfinden oder
wahrscheinlich stattfinden werden,
treffen die am Konflikt beteiligten
Parteien jedoch geeignete Vorkehrungen,

um diese Waffen auf Faustfeuerwaffen,

wie Pistolen oder Revolver zu
beschränken, damit zwischen
Zivilschutzpersonal und Kombattanten
leichter unterschieden werden kann.
Auch wenn das Zivilschutzpersonal in
diesen Gebieten andere leichte
Handfeuerwaffen trägt, wird es geschont

und geschützt, sobald es als solches
erkannt ist.
4. Sind zivile Zivilschutzorganisationen

in militärischer Weise organisiert
oder ist ihr Personal dienstverpflichtet,

so verlieren sie auch dadurch nicht
den in diesem Kapitel gewährten
Schutz.

Artikel 66 Kennzeichnung
1. Jede am Konflikt beteiligte Partei
ist bemüht, sicherzustellen, dass ihre
Zivilschutzorganisationen, deren
Personal, Gebäude und Material erkennbar

sind, solange sie ausschliesslich
zur Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben

eingesetzt sind. Schutzbauten,
die der Zivilbevölkerung zur Verfügung

stehen, sollen in ähnlicher Weise
erkennbar sein.
2. Jede am Konflikt beteiligte Partei
ist ferner bemüht, Methoden und
Verfahren einzuführen und anzuwenden,
die das Erkennen ziviler Schutzbauten
sowie des Personals, der Gebäude und
des Materials des Zivilschutzes ermöglichen,

welche das internationale
Schutzzeichen des Zivilschutzes
tragen.

3. In besetzten Gebieten und in
Gebieten, in denen tatsächlich oder
voraussichtlich Kampfhandlungen
stattfinden, soll das Zivilpersonal des
Zivilschutzes durch das internationale
Schutzzeichen des Zivilschutzes und
durch einen Ausweis, der seinen Status

bescheinigt, erkennbar sein.
4. Das internationale Schutzzeichen
des Zivilschutzes besteht aus einem
gleichseitigen blauen Dreieck auf
orangefarbenem Grund, das zum
Schutz von Zivilschutzorganisationen,
ihres Personals, ihrer Gebäude und
ihres Materials oder zum Schutz ziviler

Schutzbauten verwendet wird.
5. Neben dem Schutzzeichen können
die am Konflikt beteiligten Parteien
Erkennungssignale zur Kennzeichnung

der Zivilschutzdienste vereinbaren.

6. Die Anwendung der Absätze 1 bis 4
wird in Kapitel V des Anhangs I dieses
Protokolls geregelt1.
7. In Friedenszeiten kann das in Absatz

4 beschriebene Zeichen mit
Zustimmung der zuständigen nationalen
Behörden zur Kennzeichnung der
Zivilschutzdienste verwendet werden.
8. Die Hohen Vertragsparteien und
die am Konflikt beteiligten Parteien
treffen die erforderlichen Massnahmen,

um die Verwendung des
internationalen Schutzzeichens des
Zivilschutzes zu überwachen und um
seinen Missbrauch zu verhüten und zu
ahnden.
9. Für die Kennzeichnung des Sanitäts-

und Seelsorgepersonals sowie der
Sanitätseinheiten und -transportmittel

des Zivilschutzes gilt Artikel 18 ebenfalls1.

Artikel 67 Den Zivilschutzorganisa¬
tionen zugeteilte Angehörige

der Streitkräfte und
militärische Einheiten

1. Angehörige der Streitkräfte und
militärische Einheiten, die den
Zivilschutzorganisationen zugeteilt sind,
werden geschont und geschützt.
a) wenn dieses Personal und diese

Einheiten für die Wahrnehmung
einer der in Artikel 61 bezeichneten
Aufgaben zugewiesen und
ausschliesslich dafür eingesetzt sind;

b) wenn das diesen Aufgaben
zugewiesene Personal für die Dauer des
Konflikts keine anderen militärischen

Aufgaben wahrnimmt:
c) wenn dieses Personal sich deutlich

von andern Angehörigen der Streitkräfte

durch auffälliges Tragen des
ausreichend grossen internationalen

Schutzzeichens des Zivilschutzes
unterscheidet und wenn es den

in Kapitel V des Anhangs I dieses
Protokolls bezeichneten Ausweis
besitzt, der seinen Status bescheinigt1;

d) wenn dieses Personal und diese
Einheiten nur mit leichten
Handfeuerwaffen ausgerüstet sind, um
die Ordnung aufrechtzuerhalten
oder sich selbst zu verteidigen.
Artikel 65 Absatz 3 findet auch auf
diesen Fall Anwendung;

e) wenn dieses Personal nicht unmittelbar

an den Feindseligkeiten
teilnimmt und neben seinen
Zivilschutzaufgaben keine die gegnerische

Partei schädigenden Handlungen

begeht oder nicht für solche
eingesetzt wird;

f) wenn dieses Personal und diese
Einheiten ihre Zivilschutzaufgaben nur
im Hoheitsgebiet ihrer Partei
wahrnehmen.

1 Diese Bestimmungen werden in einer der
nächsten Ausgaben der Zeitschrift
«Zivilschutz» ausführlich publiziert.

Mobiliar
für

Zivilschutzanlagen
Militärunterkünfte

Beratung - Planung - Ausführung

H. NEUKOM AG
8340 Hinwil-Hadlikon ZH

Telefon 01 937 26 91
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Die Nichtbeachtung der Vorschriften
des Buchstabens e durch einen
Angehörigen der Streitkräfte, der durch die
Vorschriften der Buchstaben a und b
gebunden ist, ist verboten.

2. Angehörige des in Zivilschutzorganisationen

Dienst tuenden Militärpersonal,

die in die Gewalt einer gegnerischen

Partei geraten, werden
Kriegsgefangene. In besetztem Gebiet können

sie, jedoch nur im Interesse der
Zivilbevölkerung dieses Gebiets, zu
Zivilschutzaufgaben herangezogen
werden, soweit dies erforderlich ist;

wenn diese Arbeit gefährlich ist, müssen

sie sich jedoch freiwillig gemeldet
haben.

3. Die Gebäude und grösseren
Ausrüstungsgegenstände und Transportmittel

der militärischen Einheiten, die
Zivilschutzorganisationen zugeteilt
sind, müssen deutlich mit dem
internationalen Schutzzeichen des
Zivilschutzes gekennzeichnet sein. Dieses
Zeichen muss eine angemessene Grösse

besitzen.
4. Die Gebäude und das Material der
militärischen Einheiten, die Zivil¬

schutzorganisationen ständig zugeteilt
sind und ausschliesslich für die
Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben
eingesetzt werden, unterliegen, wenn
sie in die Gewalt einer gegnerischen
Partei geraten, weiterin dem Kriegsrecht.

Ausser im Fall zwingender
militärischer Notwendigkeit dürfen sie
jedoch ihrer Bestimmung nicht entzogen

werden, solange sie zur Wahrnehmung

von Zivilschutzaufgaben benötigt

werden, sofern nicht vorher
Massnahmen getroffen wurden, um den
Bedürfnissen der Zivilbevölkerung in

angemessener Weise zu genügen.

La protection civile dans le droit international
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

ve. Maintenant que le Conseil national

a approuvé, lors de la session
d'été, les Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève et que le
Conseil des Etats en a fait autant dans
le courant de la présente session
d'automne, la Suisse peut ratifier son
adhésion à ces deux documents. Le
premier protocole s'applique aux
conflits armés internationaux. U est
censé surtout améliorer la protection
de la population civile contre les effets
de la guerre moderne.

Le second protocole se réfère aux
conflits armés non internationaux. Il
élargit la protection des personnes qui
sont au pouvoir de la partie adverse.
En outre, il doit contribuer à assurer
une meilleure assistance aux blessés et
aux malades ainsi qu'une meilleure
protection de la population civile, des
enfants en particulier. Le Conseil
fédéral constate dans son message
concernant les Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève:

iHf.i,:3r

«Les dispositions du Protocole
relatives à la protection civile n'ont pu
être adoptées - notamment en raison
de la nouveauté du sujet en droit des

conflits armés - qu'à l'issue de longues
et laborieuses négociations. La délimitation

des tâches de la protection civile
et la protection des unités militaires
affectées aux organismes de protection

civile ont été parmi les questions
les plus difficiles à résoudre. A cela
s'est ajouté le fait que plusieurs Etats
ne voyaient pas d'intérêt particulier à
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